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Corporate Covernance-Grundsätze der Continental AG 
 
1. Präambel 

Diese Corporate Governance-Grundsätze der Continental AG dienen 
der Verwirklichung einer verantwortlichen, auf Wertschaffung ausge-
richteten Leitung der Gesellschaft und des Continental-Konzerns. Auf 
der Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, des Deut-
schen Corporate Governance Kodex und unserer Basics sollen diese 
Corporate Governance-Grundsätze die Unternehmensführung durch 
Vorstand und Aufsichtsrat transparent und nachvollziehbar machen 
und das Vertrauen der Anleger, der Kunden, der Mitarbeiter und der 
Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung der Continental AG als 
börsennotierter deutscher Aktiengesellschaft fördern. Aufsichtsrat, Vor-
stand und allen Mitarbeitern des Unternehmens gelten diese Grundsät-
ze als Verpflichtung. 

2. Aktionäre und Hauptversammlung 
2.1 Aktionäre 

2.1.1 Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr und 
üben dort ihr Stimmrecht aus. 

2.1.2 Jede Aktie gewährt eine Stimme (§ 20 Absatz 1 der Satzung). 

2.2 Hauptversammlung 

2.2.1 Der Vorstand legt der Hauptversammlung den festgestellten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss vor. Sie entscheidet über die Ge-
winnverwendung sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, 
wählt die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat und den Abschlussprü-
fer. 

Darüber hinaus entscheidet die Hauptversammlung über die Satzung 
und den Gegenstand der Gesellschaft, über Satzungsänderungen und 
über wesentliche unternehmerische Maßnahmen wie insbesondere 
Unternehmensverträge und Umwandlungen, über die Ausgabe von 
neuen Aktien und insbesondere von Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen sowie über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Akti-
en. 

2.2.2 Bei der Ausgabe neuer Aktien haben die Aktionäre nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften ein ihrem Anteil am Grundkapital entspre-
chendes Bezugsrecht. 

2.2.3 Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, 
dort das Wort zu Gegenständen der Tagesordnung zu ergreifen und 
sachbezogene Fragen und Anträge zu stellen. 

2.2.4 Der Versammlungsleiter sorgt für eine zügige Abwicklung der Haupt-
versammlung. Dabei lässt er sich davon leiten, dass eine ordentliche 
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Hauptversammlung spätestens nach vier bis sechs Stunden beendet 
ist. 

2.3. Einladung zur Hauptversammlung, Stimmrechtsvertreter

2.3.1 Die Hauptversammlung ist vom Vorstand mindestens einmal jährlich 
unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Aktionärsminderheiten 
sind nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, die Ein-
berufung einer Hauptversammlung und die Erweiterung der Tagesord-
nung zu verlangen.  

Der Vorstand veröffentlicht die vom Gesetz für die Hauptversammlung 
verlangten Berichte und Unterlagen einschließlich des Geschäftsbe-
richts leicht zugänglich auf der Internet-Seite der Gesellschaft zusam-
men mit der Tagesordnung. 

2.3.2 Die Gesellschaft übermittelt allen in- und ausländischen Finanz-
dienstleistern, Aktionären und Aktionärsvereinigungen, die dies vor 
nicht länger als einem Jahr verlangt haben, die Einberufung der Haupt-
versammlung mitsamt den Einberufungsunterlagen auf elektronischem 
Wege. 

2.3.3 Die Gesellschaft trifft Vorkehrungen, um den Aktionären die persönli-
che Wahrnehmung ihrer Rechte zu erleichtern. Auch bei der Stimm-
rechtsvertretung wird die Gesellschaft die Aktionäre unterstützen. Der 
Vorstand sorgt für die Bestellung eines Vertreters für die weisungsge-
bundene Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre. 

2.3.4 Die Gesellschaft wird die Möglichkeit prüfen, den Aktionären die Ver-
folgung der Hauptversammlung über moderne Kommunikationsmedien 
(z.B. Internet) zu ermöglichen. 

3. Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat 

3.1 Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng 
zusammen. 

3.2 Der Vorstand erörtert die strategische Ausrichtung des Unternehmens 
und in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung mit 
dem Aufsichtsrat. 

3.3 Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung legen die Satzung und 
der Aufsichtsrat Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats 
fest (§ 14 der Satzung).  

3.4 Die ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats ist ge-
meinsame Aufgabe von Vorstand und Aufsichtsrat.  

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und um-
fassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Pla-
nung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanage-
ments und der Compliance. Er geht auf Abweichungen des Geschäfts-
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verlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter Angabe von 
Gründen ein. 

Die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands sind in der Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsrat näher festgelegt. Berichte des Vor-
stands an den Aufsichtsrat sind in der Regel in Textform zu erstatten. 
Entscheidungsnotwendige Unterlagen, insbesondere der Jahresab-
schluss, der Konzernabschluss und der Prüfungsbericht, werden den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats möglichst rechtzeitig vor der Sitzung zu-
geleitet. 

3.5 Gute Unternehmensführung setzt eine offene Diskussion zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat sowie in Vorstand und Aufsichtsrat voraus. 
Die umfassende Wahrung der Vertraulichkeit ist dafür von entschei-
dender Bedeutung.  

Alle Organmitglieder stellen sicher, dass die von ihnen eingeschalteten 
Mitarbeiter die Verschwiegenheitspflicht in gleicher Weise einhalten. 

3.6 Der Aufsichtsrat tagt bei Bedarf ohne den Vorstand. 

3.7 Bei einem Übernahmeangebot müssen Vorstand und Aufsichtsrat nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften eine begründete Stellungnah-
me zu dem Angebot abgeben, damit die Aktionäre in Kenntnis der 
Sachlage über das Angebot entscheiden können.  

Der Vorstand darf nach Bekanntgabe eines Übernahmeangebots keine 
Handlungen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs vorneh-
men, durch die der Erfolg des Angebots verhindert werden könnte, 
wenn er dazu nicht nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften be-
rechtigt oder von der Hauptversammlung ermächtigt ist oder der Auf-
sichtsrat dem zugestimmt hat. Bei ihren Entscheidungen müssen Vor-
stand und Aufsichtsrat im Interesse der Gesellschaft handeln.  

3.8 Vorstand und Aufsichtsrat beachten die Regeln ordnungsgemäßer Un-
ternehmensführung. Verletzen sie die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters bzw. Aufsichtsratsmitglieds schuld-
haft, so haften sie der Gesellschaft gegenüber nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften auf Schadensersatz. Eine Pflichtverletzung liegt 
nicht vor, wenn das Mitglied von Vorstand oder Aufsichtsrat bei einer 
unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, 
auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesell-
schaft zu handeln (Business Judgment Rule). 

Bei der für Vorstand und Aufsichtsrat abgeschlossenen D&O-
Versicherung ist ein angemessener Selbstbehalt vereinbart. 

3.9. Die Gewährung von Krediten des Unternehmens an Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats sowie ihre Angehörigen bedarf der 
Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften. 
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3.10 Vorstand und Aufsichtsrat werden jährlich im Geschäftsbericht über die 
Corporate Governance des Unternehmens berichten (Corporate Go-
vernance Bericht). Hierzu gehört auch die Erläuterung eventueller Ab-
weichungen von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex. Dabei wird auch zu den Kodexanregungen Stellung ge-
nommen. Die Gesellschaft hält nicht mehr aktuelle Entsprechenserklä-
rungen zum Kodex fünf Jahre lang auf ihrer Internetseite zugänglich. 

4. Vorstand 

4.1 Aufgaben und Zuständigkeiten

4.1.1 Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Er ist 
dabei an das Unternehmensinteresse gebunden und der Steigerung 
des nachhaltigen Unternehmenswertes verpflichtet. 

4.1.2 Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des Unterneh-
mens, erörtert sie mit dem Aufsichtsrat und sorgt für ihre Umsetzung. 

4.1.3 Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf de-
ren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin (Compliance). 

4.1.4 Der Vorstand sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und Ri-
sikocontrolling im Unternehmen. 

4.2 Zusammensetzung und Vergütung

4.2.1 Der Vorstand besteht aus mehreren Personen und hat einen Vorsit-
zenden. Eine Geschäftsordnung regelt die Arbeit des Vorstands, ins-
besondere die Ressortzuständigkeiten einzelner Vorstandsmitglieder, 
die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die er-
forderliche Beschlussmehrheit bei Vorstandsbeschlüssen. 

4.2.2 Das Aufsichtsratsplenum beschließt auf Vorschlag des Gremiums, das 
die Vorstandsverträge behandelt, das Vergütungssystem für den Vor-
stand einschließlich der wesentlichen Vertragselemente und überprüft 
es regelmäßig. 

 Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften unter Einbeziehung von etwai-
gen Konzernbezügen in angemessener Höhe auf der Grundlage einer 
Leistungsbeurteilung festgelegt. Kriterien für die Angemessenheit der 
Vergütung bilden insbesondere die Aufgaben des Vorstandsmitglieds, 
seine persönliche Leistung, die Leistung des Vorstands sowie die wirt-
schaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Unter-
nehmens unter Berücksichtigung seines Vergleichsumfelds. 

4.2.3 Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder umfasst die monetären 
Vergütungsteile, die Versorgungszusagen, die sonstigen Zusagen, ins-
besondere für den Fall der Beendigung der Tätigkeit, Nebenleistungen 
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jeder Art und Leistungen von Dritten, die im Hinblick auf die Vorstands-
tätigkeit zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt wurden. 

Die monetären Vergütungsteile umfassen fixe und variable Bestandtei-
le. Die variablen Vergütungsbestandteile enthalten einmalige sowie 
jährlich wiederkehrende, an den geschäftlichen Erfolg gebundene 
Komponenten und auch Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung 
und Risikocharakter. Sämtliche Vergütungsbestandteile müssen für 
sich und insgesamt angemessen sein. 

 Als variable Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung 
und Risikocharakter dienen insbesondere Aktien der Gesellschaft mit 
mehrjähriger Veräußerungssperre, Aktienoptionen oder vergleichbare 
Gestaltungen. Aktienoptionen und vergleichbare Gestaltungen sind auf 
anspruchsvolle, relevante Vergleichsparameter bezogen. Eine nach-
trägliche Änderung der Erfolgsziele oder der Vergleichsparameter ist 
ausgeschlossen. Für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwick-
lungen soll der Aufsichtsrat eine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) ver-
einbaren.  

Zusagen für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der 
Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) 
bestehen nicht. 

 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats informiert die Hauptversammlung 
über die Grundzüge des Vergütungssystems und deren Veränderung. 

4.2.4 Die Gesamtvergütung jedes Vorstandsmitglieds wird, aufgeteilt nach 
erfolgsunabhängigen, erfolgsbezogenen und Komponenten mit lang-
fristiger Anreizwirkung, unter Namensnennung offen gelegt, soweit 
nicht die Hauptversammlung mit Dreiviertelmehrheit anderweitig be-
schlossen hat. 

4.2.5 Die Offenlegung erfolgt in einem Vergütungsbericht, der als Teil des 
Corporate Governance Berichts auch das Vergütungssystem für die 
Vorstandsmitglieder in allgemein verständlicher Form erläutert. 
Die Darstellung der konkreten Ausgestaltung eines Aktienoptionsplans 
oder vergleichbarer Gestaltungen für Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung und Risikocharakter umfasst deren Wert. Bei Versor-
gungszusagen wird jährlich die Zuführung zu den Pensionsrückstellun-
gen oder Pensionsfonds angegeben. 
Der wesentliche Inhalt von Zusagen für den Fall der Beendigung der 
Tätigkeit als Vorstandsmitglied ist anzugeben, wenn die Zusagen in ih-
rer rechtlichen Ausgestaltung von den den Arbeitnehmern erteilten Zu-
sagen nicht unerheblich abweichen. Der Vergütungsbericht enthält 
auch Angaben zur Art der von der Gesellschaft erbrachten Nebenleis-
tungen. 
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4.3 Interessenkonflikte

4.3.1 Vorstandsmitglieder unterliegen während ihrer Tätigkeit für das Unter-
nehmen einem umfassenden Wettbewerbsverbot. 

4.3.2 Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter dürfen im Zusammenhang mit ih-
rer Tätigkeit weder für sich noch für Dritte Zuwendungen oder sonstige 
Vorteile fordern oder annehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile 
gewähren. Die Einzelheiten sind im Verhaltenskodex des Continental 
Konzerns geregelt. 

4.3.3 Die Vorstandsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. 
Kein Mitglied des Vorstands darf bei seinen Entscheidungen persönli-
che Interessen verfolgen und Geschäftschancen, die dem Unterneh-
men zustehen, für sich nutzen. 

4.3.4 Jedes Vorstandsmitglied hat Interessenkonflikte dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden gegenüber unverzüglich offenzulegen und die anderen Vor-
standsmitglieder hierüber zu informieren. Alle Geschäfte zwischen dem 
Unternehmen einerseits und den Vorstandsmitgliedern sowie ihnen 
nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Un-
ternehmungen andererseits haben branchenüblichen Standards zu 
entsprechen. Wesentliche Geschäfte bedürfen der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. § 112 AktG bleibt unberührt. 

4.3.5 Vorstandsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichts-
ratsmandate ausserhalb des Unternehmens, nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats übernehmen.  

5. Aufsichtsrat 

5.1 Aufgaben und Zuständigkeiten

5.1.1 Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Un-
ternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er ist in Ent-
scheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen ein-
zubinden. 

5.1.2 Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. Er 
sorgt gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgepla-
nung. Der Aufsichtsrat hat die Vorbereitung der Bestellung von Vor-
standsmitgliedern einem Ausschuss übertragen, der auch die Bedin-
gungen des Anstellungsvertrages einschließlich der Vergütung festlegt 
(Präsidialausschuss).  

Eine Wiederbestellung vor Ablauf eines Jahres vor dem Ende der Be-
stelldauer bei gleichzeitiger Aufhebung der laufenden Bestellung erfolgt 
nur bei Vorliegen besonderer Umstände. Hat ein Vorstandsmitglied das 
60. Lebensjahr vollendet, erfolgt eine Wiederbestellung nur für jeweils 
ein Jahr. Eine Wiederbestellung nach Vollendung des 63. Lebensjah-
res erfolgt in der Regel nicht. 
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5.1.3 Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung. 

5.2. Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsratsvorsitzenden

 Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, lei-
tet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach 
außen wahr (§§ 12, 13 und 15 der Satzung). 

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist zugleich Vorsitzender des Präsidial-
ausschusses. Den Vorsitz im Prüfungsausschuss (Audit Committee) 
hat er nicht inne. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende hält mit dem Vorstand, insbesondere mit 
dem Vorsitzenden des Vorstands, regelmäßig Kontakt und berät mit 
ihm die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanage-
ment des Unternehmens. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird über wich-
tige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie 
für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, 
unverzüglich durch den Vorsitzenden des Vorstands informiert. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende wird sodann den Aufsichtsrat unterrichten und 
erforderlichenfalls eine ausserordentliche Aufsichtsratssitzung einberu-
fen. 

5.3 Bildung von Ausschüssen

5.3.1 Der Aufsichtsrat hat fachlich qualifizierte Ausschüsse gebildet. Diese 
dienen der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Be-
handlung komplexer Sachverhalte. Die jeweiligen Ausschussvorsitzen-
den berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Aus-
schüsse. 

5.3.2 Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) ein-
gerichtet, der sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, des 
Risikomanagements und der Compliance, der erforderlichen Unabhän-
gigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an 
den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten 
und der Honorarvereinbarung befasst. Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 
der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kon-
trollverfahren. Er kann kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesell-
schaft sein. 

5.3.3 Der Aufsichtsrat bildet einen Nominierungsausschuss, der ausschließ-
lich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für 
dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandida-
ten vorschlägt. 

5.4 Zusammensetzung und Vergütung

5.4.1 Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern wird darauf ge-
achtet, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören, die über 



 9

die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hin-
reichend unabhängig sind. Dabei werden die internationale Tätigkeit 
der Gesellschaft und potenzielle Interessenkonflikte berücksichtigt. Zur 
Wahl werden nur Personen vorgeschlagen, die zum Zeitpunkt der 
Wahl das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

5.4.2 Um eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands 
durch den Aufsichtsrat zu ermöglichen, gehören dem Aufsichtsrat eine 
nach seiner Einschätzung ausreichende Anzahl unabhängiger Mitglie-
der an. Ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn 
es in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Ge-
sellschaft oder deren Vorstand steht, die einen Interessenkonflikt be-
gründet. Dem Aufsichtsrat gehören nicht mehr als zwei ehemalige Mit-
glieder des Vorstands an. Aufsichtsratsmitglieder üben keine Organ-
funktionen oder Beratungsaufgaben bei Wettbewerbern des Unter-
nehmens aus. 

5.4.3 Ein Antrag auf gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds wird 
bis zur nächsten Hauptversammlung befristet. Kandidatenvorschläge 
für den Aufsichtsratsvorsitz werden den Aktionären bekannt gegeben. 

5.4.4 Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrneh-
mung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht. Wer dem 
Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, soll insgesamt 
nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsen-
notierten Gesellschaften wahrnehmen. 

5.4.5 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der Satzung festgelegt 
(§ 16 der Satzung). Sie trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsum-
fang der Aufsichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage und 
dem Erfolg des Unternehmens Rechnung. Dabei werden der Vorsitz 
und der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat sowie der Vorsitz und 
die Mitgliedschaft in den Ausschüssen berücksichtigt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben einer festen eine er-
folgsorientierte Vergütung (§ 16 Abs. 2 der Satzung). 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird im Corporate Gover-
nance Bericht individualisiert, aufgegliedert nach Bestandteilen ausge-
wiesen. Auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats 
gezahlten Vergütungen oder gewährten Vorteile für persönlich erbrach-
te Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, 
werden individualisiert im Corporate Governance Bericht gesondert 
angegeben. 

5.4.6 Falls ein Mitglied des Aufsichtsrats in einem Geschäftsjahr an weniger 
als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen hat, wird 
dies im Bericht des Aufsichtsrats vermerkt. 
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5.5 Interessenkonflikte

5.5.1 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmensinteresse ver-
pflichtet. Es wird bei seinen Entscheidungen weder persönliche Inte-
ressen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zu-
stehen, für sich nutzen. 

5.5.2 Jedes Aufsichtsratsmitglied wird Interessenkonflikte, insbesondere sol-
che, die auf Grund einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lie-
feranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen 
können, dem Aufsichtsratsvorsitzenden gegenüber offenlegen.  

5.5.3 Der Aufsichtsrat informiert in seinem Bericht an die Hauptversammlung 
über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung. Wesent-
liche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person 
eines Aufsichtsratsmitglieds führen nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften zur Beendigung des Mandats. 

5.5.4 Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Auf-
sichtsratsmitglieds mit der Gesellschaft bedürfen der Zustimmung des 
Aufsichtsrats nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. 

5.6 Effizienzprüfung

Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit. 

6. Transparenz 

6.1 Der Vorstand wird nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften In-
siderinformationen, die die Gesellschaft unmittelbar betreffen, unver-
züglich veröffentlichen, soweit er nicht im Einzelfall von der Veröffentli-
chungspflicht befreit ist. 

6.2 Sobald der Gesellschaft bekannt wird, dass jemand durch Erwerb, 
Veräußerung oder auf sonstige Weise 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 oder 
75 % der Stimmrechte an der Gesellschaft erreicht, über- oder unter-
schreitet, wird dies vom Vorstand unverzüglich nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften veröffentlicht. 

6.3 Die Gesellschaft wird die Aktionäre bei Informationen gleich behan-
deln. Sie wird ihnen unverzüglich sämtliche neuen Tatsachen, die Fi-
nanzanalysten und vergleichbaren Adressaten mitgeteilt worden sind, 
zur Verfügung stellen. 

6.4 Zur zeitnahen und gleichmäßigen Information der Aktionäre und Anle-
ger nutzt die Gesellschaft geeignete Kommunikationsmedien, wie etwa 
das Internet. 
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6.5 Informationen, die die Gesellschaft im Ausland aufgrund der jeweiligen 
kapitalmarktrechtlichen Vorschriften veröffentlicht, werden auch im In-
land unverzüglich bekannt gegeben. 

6.6  

Über die gesetzliche Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung und Veröf-
fentlichung von Geschäften in Aktien der Gesellschaft hinaus wird der 
Besitz von Aktien der Gesellschaft oder sich darauf beziehender Fi-
nanzinstrumente von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern angege-
ben, wenn er direkt oder indirekt größer als 1 % der von der Gesell-
schaft ausgegebenen Aktien ist. Übersteigt der Gesamtbesitz aller 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 1 % der von der Gesellschaft 
ausgegebenen Aktien, wird der Gesamtbesitz getrennt nach Vorstand 
und Aufsichtsrat angegeben. 

Die vorgenannten Angaben sind im Corporate Governance Bericht 
enthalten.  

6.7 Im Rahmen der laufenden Öffentlichkeitsarbeit werden die Termine der 
wesentlichen wiederkehrenden Veröffentlichungen (u.a. Geschäftsbe-
richt, Zwischenfinanzberichte) und der Termin der Hauptversammlung 
in einem "Finanzkalender" mit ausreichendem Zeitvorlauf publiziert. 

6.8 Von der Gesellschaft veröffentlichte Informationen über das Unterneh-
men sind auch über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Die 
Internetseite ist übersichtlich gegliedert. Veröffentlichungen erfolgen 
auch in englischer Sprache. 

7. Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

7.1 Rechnungslegung

7.1.1 Anteilseigner und Dritte werden vor allem durch den Konzernabschluss 
informiert. Während des Geschäftsjahres werden sie zusätzlich durch 
den Halbjahresfinanzbericht sowie im ersten und zweiten Halbjahr 
durch Zwischenmitteilungen oder Quartalsfinanzberichte unterrichtet. 
Der Konzernabschluss und der verkürzte Konzernabschluss des Halb-
jahresfinanzberichts und des Quartalsfinanzberichts werden nach den 
International Financial Reporting Standards ((IFRS) aufgestellt.  

7.1.2 Der Konzernabschluss wird vom Vorstand aufgestellt und vom Ab-
schlussprüfer sowie vom Aufsichtsrat geprüft. Halbjahres- und Quar-
talsfinanzberichte werden vom Prüfungsausschuss vor der Veröffentli-
chung mit dem Vorstand erörtert. Zusätzlich sind die Prüfstelle für 
Rechnungslegung bzw. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften befugt, die Über-
einstimmung des Konzernabschlusses mit den maßgeblichen Rech-
nungslegungsvorschriften zu überprüfen (Enforcement). Der Konzern-
abschluss ist binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und die Zwi-
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schenberichte sind binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums 
öffentlich zugänglich. 

7.1.3 Der Corporate Governance Bericht enthält konkrete Angaben über Ak-
tienoptionsprogramme und ähnliche wertpapierorientierte Anreizsyste-
me. 

7.1.4 Die Gesellschaft veröffentlicht eine Liste von Drittunternehmen, an de-
nen sie eine Beteiligung von für das Unternehmen nicht untergeordne-
ter Bedeutung hält. Es werden angegeben: Name und Sitz der Gesell-
schaft, Höhe des Anteils, Höhe des Eigenkapitals und Ergebnis des 
letzten Geschäftsjahres. 

7.1.5 Im Konzernabschluss werden Beziehungen zu Aktionären erläutert, die 
im Sinne der anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften als nahe-
stehende Personen zu qualifizieren sind. 

7.2 Abschlussprüfung

7.2.1 Vor Unterbreitung des Wahlvorschlags holt der Prüfungsausschuss ei-
ne Erklärung des vorgesehenen Prüfers ein, ob und ggf. welche ge-
schäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen Beziehungen 
zwischen dem Prüfer und seinen Organen und Prüfungsleitern einer-
seits und dem Unternehmen und seinen Organmitgliedern andererseits 
bestehen, die Zweifel an seiner Unabhängigkeit begründen können. 
Die Erklärung muss sich auch darauf erstrecken, in welchem Umfang 
im vorausgegangenen Geschäftsjahr andere Leistungen für das Unter-
nehmen, insbesondere auf dem Beratungssektor, erbracht wurden 
bzw. für das folgende Jahr vertraglich vereinbart sind. 

Der Aufsichtsrat vereinbart mit dem Abschlussprüfer, dass der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses über während der Prüfung auftreten-
de mögliche Ausschluss- oder Befangenheitsgründe unverzüglich un-
terrichtet wird, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden. 

7.2.2 Der Aufsichtsrat erteilt dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und 
trifft mit ihm die Honorarvereinbarung.  

7.2.3 Der Aufsichtsrat vereinbart, dass der Abschlussprüfer über alle für die 
Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vor-
kommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei der Durchführung der 
Abschlussprüfung ergeben.  

Der Aufsichtsrat vereinbart, dass der Abschlussprüfer ihn informiert 
bzw. im Prüfungsbericht vermerkt, wenn er bei Durchführung der Ab-
schlussprüfung Tatsachen feststellt, die eine Unrichtigkeit der von Vor-
stand und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung zum Kodex ergeben. 
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7.2.4 Der Abschlussprüfer nimmt an den Beratungen des Aufsichtsrats über 
den Jahres- und Konzernabschluss teil und berichtet über die wesentli-
chen Ergebnisse seiner Prüfung. 
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